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§ 1 Einleitung

Nach herrschender Meinung untersteht das Erkenntnisverfahren im Zivilpro-
zess dem Beibringungsgrundsatz. Nach ihm ist es Sache der Parteien, den Tat-
sachenstoff vorzutragen und Beweismittel anzubieten, soweit Tatsachen streitig 
sind. Der Beibringungsgrundsatz ist das zentrale Leitprinzip des zivilprozes-
sualen Erkenntnisverfahrens und macht vielleicht den gewichtigsten Unter-
schied zwischen Verwaltungs- und Strafverfahren auf der einen und dem Zivil-
prozess auf der anderen Seite aus.

Der Beibringungsgrundsatz wirkt vor allem auslegungsleitend und norm-
konkretisierend auf das Zivilprozessrecht ein. Sein genauer Inhalt ist allerdings 
ebenso ungewiss wie sein Gewicht im Vergleich zu anderen Wertungen. Das 
macht ihn selbst konkretisierungsbedürftig. Für seine Konkretisierung spie-
len naturgemäß teleologische Argumente eine entscheidende Rolle, welche die 
Rechtfertigung des Beibringungsgrundsatzes in den Fokus rücken. Über diese 
Rechtfertigung besteht weitgehende Einigkeit. Der Beibringungsgrundsatz ist 
sowohl funktional als wirksames Mittel der Sachverhaltsaufklärung gerechtfer-
tigt als auch wertgeleitet durch eine Fortwirkung der Privatautonomie im Zivil-
prozess.

Während es offensichtlich ist, dass die funktionale Rechtfertigung nur so weit 
trägt, wie der Beibringungsgrundsatz wirklich ein wirksames Instrument zur 
Sachverhaltsfeststellung darstellt, erhellt erst eine gründliche Analyse der wert-
geleiteten Rechtfertigung, dass auch ihr die Grundlage entzogen wird, wenn der 
Beibringungsgrundsatz nicht tatsächlich wirksame Sachverhaltsaufklärung be-
wirkt. Zugleich herrscht im deutschen Zivilprozessrechtsdiskurs Einigkeit da-
rüber, dass der Beibringungsgrundsatz Fälle, in denen nur die nicht beweisbe-
lastete Partei Zugriff auf Beweismittel hat, nicht aufklärt. Das gibt Anlass zu 
grundlegenden Bedenken gegen den Beibringungsgrundsatz als Grundprinzip 
des Zivilprozesses. Daher stellt diese Arbeit die Frage, ob der Beibringungs-
grundsatz besagte Fälle wirklich nicht aufklären kann. § 2 arbeitet die Herlei-
tung dieser Frage aus. § 3 begründet, dass dabei „Aufklärung“ bedeutet, dass 
der Richter sich eine starke Überzeugung von der materiellen Wahrheit bildet.

Das vorliegende Buch soll die Überprüfung der Wirksamkeit des Beibrin-
gungsgrundsatzes leisten. Diese Überprüfung ist notwendig, um entweder zu 
zeigen, dass die Rechtfertigung des Beibringungsgrundsatzes diesen verläss-
lich im Zivilprozessrecht verankert und die Konkretisierung des Beibringungs-
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grundsatzes wirksam leiten kann, oder um tiefgreifenden Reformbedarf zu 
belegen. Zur Durchführung dieser Überprüfung ist methodisches Werkzeug 
erforderlich, das die § 4, § 5 und § 6 einführen. § 4 und § 5 legen die Grundlagen 
für ein Modell richterlicher Überzeugungsbildung und § 6 öffnet den Blick für 
die Analyse strategischen Verhaltens der Parteien, aber auch des Richters. § 4 
führt zunächst den subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff als Modell einer 
rationalen richterlichen Überzeugungsbildung ein. § 5 lotet dann aus, inwie-
weit diese Überzeugungen in Korrespondenz mit der Realität zu bringen sind, 
indem es fragt, wie Anfangswahrscheinlichkeiten rational begründbar sind. Mit 
Hilfe der in § 4 und § 5 eingeführten Methoden kann in einer ersten beispiel-
haften Anwendung des Modells rationaler Beweiswürdigung begründet wer-
den, dass der Anscheinsbeweis im Schulbeispiel des ersten Lues-Falls einen nor-
malen Anscheinsbeweis darstellt (vgl. § 5 IV. 4.), obwohl die Literatur zumeist 
meint, er sei ein unzulässiger „Individualanscheinsbeweis“ ohne Erfahrungs-
satz. § 6 führt schließlich als letztes der drei Methodenkapitel die Spieltheorie 
als wichtigstes Analyseinstrument der vorliegenden Arbeit ein und stellt vor, 
wie das Erkenntnisverfahren als strategische Interaktion zwischen den Partei-
en und dem Richter modelliert werden kann. Aus ihm ergeben sich neben der 
Methodenvorstellung zwei für den weiteren Gedankengang der Arbeit wichtige 
Einsichten. Erstens ist die Beweisführung eine Form des signalings: Der Rich-
ter schließt letztlich aus dem Umstand, dass wahrheitsgemäßer Beweis güns-
tiger ist als wahrheitswidriger. Das bedeutet, der Richter muss sich bei der Be-
weiswürdigung notwendig eine Vorstellung von den Beweiskosten der Parteien 
machen. Zweitens lässt sich der Prozess als Contest beschreiben: Eine Form 
der strategischen Interaktion zwischen den Parteien, die sie zu überhöhten In-
vestitionen in den Prozess anreizt. Diese Anreize können abgemildert werden, 
indem das Prozessrecht Regeln aufstellt, die typischerweise einseitig zum Vor-
teil der Partei wirken, die sich im Recht befindet. Der Nemo-tenetur-Grund-
satz stellt dagegen eine Regel dar, die typischerweise zu Gunsten der Partei im 
Unrecht wirkt. § 7 erklärt dann mit Hilfe der in den drei Methodenkapiteln ein-
geführten Werkzeuge das zentrale Argument dieser Arbeit: Der Beibringungs-
grundsatz umfasst nicht bloß einen, sondern zwei Mechanismen der Informa-
tionserhebung, die beide auf dem Antagonismus der Parteiinteressen beruhen. 
Neben dem hier sogenannten Vereinigungsmechanismus, nach dem der Rich-
ter die Vereinigungsmenge der  – gegebenenfalls bewiesenen  – Behauptungen 
der Parteien als Sachverhalt zu Grunde legt, wirkt im Zivilprozess auch das so-
genannte Grossman’sche Unraveling oder Grossman’sche Schließen. Dieses er-
möglicht es dem Richter unter bestimmten Bedingungen, aus dem Schweigen 
der nicht beweisbelasteten Partei – bzw. genauer aus der Nichtvorlage von Be-
weismitteln durch sie – zutreffend auf den Sachverhalt zu schließen. Weil die-
ser zweite Mechanismus im Rahmen des Beibringungsgrundsatzes wirksam 
und seine Nutzung, wie § 8 klärt, zulässig ist, besteht im deutschen Zivilpro-
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zess entgegen dem Konsens im deutschen zivilprozessrechtlichen Diskurs kein 
Informationsproblem. Der Beibringungsgrundsatz gewährleistet tatsächlich 
wirksame Aufklärung in praktisch allen prinzipiell aufklärbaren prozessua-
len Konstellationen. § 9 widmet sich der rechtlichen Ausgestaltung des bisher 
in der deutschen rechtswissenschaftlichen Literatur weitgehend übersehenen 
Grossman’schen Schließens. Die Grenzen seiner Zulässigkeit werden ebenso ge-
klärt wie die Pflicht des Richters, diesen Mechanismus bei Vorliegen seiner Vo-
raussetzungen anzuwenden. Auch die Reichweite der Revisibilität dieses Vor-
gehens wird ausgelotet. § 10 ordnet das Grossman’sche Schließen schließlich in 
das System des Zivilprozesses ein. Es belegt, dass künftig Beweisanträge über 
den Zugriff der Parteien auf Beweismittel öfter zulässig sein werden und dass 
Grossman’sches Schließen Dokumentationspflichten eine erhebliche Wirkung 
im Erkenntnisverfahren verleiht. Es grenzt dann Grossman’sches Schließen ge-
nauer vom Vorschlag eines Aufklärungsanspruchs und von der amerikanischen 
pretrial discovery ab. Dabei ergibt sich auch, dass Grossman’sches Schließen in 
den Schadensersatzklagen von Autokäufern gegen VW zugleich auf einem so-
lideren dogmatischen Fundament steht und mehr erreichen kann als der von 
der deutschen Justiz beschrittene Weg über eine sekundäre Darlegungslast von 
VW. Die Wirksamkeit des Grossman’schen Schließens lenkt den Blick auf den 
angemessenen Geheimnisschutz, den Grossman’sches Schließen ebenfalls leis-
tet. Eine vollständig übersehene und gravierende Wirkung hat Grossman’sches 
Schließen auf den Anscheinsbeweis: Es verleiht Anscheinsbeweisen, die auf 
nur einfachen Erfahrungssätzen beruhen, die allein das Beweismaß nicht über-
winden könnten, die Kraft, die volle Überzeugung des Gerichts zu begründen. 
Diese Einsicht lässt die Diskussion darüber, ob der Anscheinsbeweis notwendig 
das Beweismaß absenkt in einem neuen Licht erscheinen, und wirft neue Fra-
gen bezüglich der Revisibilität von Erfahrungssätzen auf. Schließlich wird noch 
knapp auf das prozessvereinfachende Potential von Grossman’schem Schließen 
in gebündelten Verfahren hingewiesen. § 11 schließt die Arbeit mit der Beant-
wortung der bearbeiteten Frage ab. § 12 fasst den Gedankengang der Arbeit zu-
sammen.

Klarzustellen ist gleich zu Beginn: Diese Arbeit beschäftigt sich nur mit der 
Beweisdimension. Die zweite Dimension der Sachverhaltsfeststellung, die der 
Darlegung, ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Das liegt daran, dass Situatio-
nen, in denen die darlegungsbelastete Partei mangels Information nicht dar-
legen kann, weitgehend durch die sekundäre Darlegungslast und die ohnehin 
sehr großzügigen Anforderungen der Rechtsprechung an die Detailliertheit der 
Darlegung gelöst sind. Das verbleibende Problem des deutschen Zivilprozesses 
liegt in der Beweisdimension. Selbst wenn die sekundäre Darlegungslast der un-
informierten Partei zur Substantiierung ihres Anspruchs verholfen hat, kann sie 
die Klage verlieren, weil sie den substantiierten Vortrag des Gegners nicht wi-
derlegen kann, obwohl der gegnerischen Partei ein Beweismittel zur Verfügung 
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steht, aus dem sich eben diese Widerlegung ergeben hätte. Wenn also in der Ar-
beit von der „informierten Partei“ gesprochen wird, ist die Partei gemeint, die 
ein Beweismittel hat. Wenn von der schweigenden Partei gesprochen wird, ist 
die Partei gemeint, die kein Beweismittel vorlegt. Und wenn von der Würdigung 
des Schweigens gesprochen wird, ist eine Beweiswürdigung der Nichtvorlage 
von Beweismitteln gemeint. Die Substantiierung der Klage ist bei dem Problem, 
das diese Arbeit behandelt, vorausgesetzt.



§ 2 Der Beibringungsgrundsatz  
und die Bedeutung seiner Rechtfertigung

Dieses Kapitel eröffnet die Fragestellung der Arbeit. Es führt den Beibrin-
gungsgrundsatz ein und verdeutlicht, warum seiner Rechtfertigung in der prak-
tischen Rechtsanwendung so eine herausragende Bedeutung zukommt. Es stellt 
dann beide Rechtfertigungen des Beibringungsgrundsatzes kurz vor: Die funk-
tionale Rechtfertigung sieht im Beibringungsgrundsatz primär ein Mittel effek-
tiver Sachverhaltsaufklärung; die wertgeleitete Rechtfertigung sieht im Beibrin-
gungsgrundsatz die Fortwirkung der materiell-rechtlichen Privatautonomie im 
Prozess. Nach diesen Präliminarien (§ 2 I.) folgt das zentrale Argument des Ka-
pitels in zwei Teilen. Erstens fallen bei rechtem Verständnis der wertgeleiteten 
Rechtfertigung die beiden Rechtfertigungen zusammen, denn nach beiden ist 
der Beibringungsgrundsatz nur gerechtfertigt, soweit er ein effektives Mittel 
zur zutreffenden Sachverhaltsaufklärung ist (§ 2 II. und § 2 III.). Zweitens be-
steht aber im deutschen Zivilrechtsdiskurs der Konsens, dass der Beibringungs-
grundsatz eine wichtige Klasse von Fällen nicht aufklären kann: Wenn, wie vor 
allem in Klagen auf deliktischen Schadensersatz leicht denkbar, nur die nicht 
beweisbelastete Partei Zugriff auf aussagekräftige Beweismittel hat, kann die 
beweisbelastete Partei oft eine Einführung dieser Beweismittel in den Prozess 
nicht erreichen (§ 2 IV.). Sie bleibt beweisfällig und verliert den Prozess. Dieses 
Argument eröffnet die Fragestellung der Arbeit: Kann der Beibringungsgrund-
satz eine Aufklärung von Fällen, in denen die beweisbelastete Partei anders 
als ihre Gegnerin keinen Zugriff auf aussagekräftige Beweismittel hat, wirk-
lich nicht leisten? Dies verdeutlicht zugleich die Bedeutung der Fragestellung. 
Wenn der Beibringungsgrundsatz eine wichtige Klasse von Fällen nicht auf-
klären kann, kollabiert seine Rechtfertigung. Es wäre dann höchste Zeit, nach 
einem Ersatz zu suchen. Kandidaten stünden in ausreichender Menge bereit. 
Neben dem Amtsermittlungsgrundsatz böte sich vor allem die Kooperations-
maxime an.
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I. Der Beibringungsgrundsatz

Jeder Jurist weiß: Im Verwaltungs- und im Strafprozess gilt „Amtsermittlung“, 
während im Zivilprozess grundsätzlich1 der Beibringungsgrundsatz gilt, nach 
dem die Parteien den Sachverhalt allein vortragen und beweisen. Auch wenn der 
Beibringungsgrundsatz im Zivilprozess vor allem durch die Ausweitung rich-
terlicher Hinweispflichten,2 die prozessuale Wahrheitspflicht3 und die Mög-
lichkeiten einer Beweisaufnahme von Amts wegen4 durchaus weitreichende 
Relativierung erfahren hat, wird nur von wenigen Autoren bestritten, dass der 
Beibringungsgrundsatz immer noch den Zivilprozess beherrscht.5

Der Beibringungsgrundsatz betrifft die Stoffsammlung im Prozess6 und 
legt sie in die Hände der Parteien.7 Gegenstand der Tatsachenfeststellung sind 
allein die Behauptungen der Parteien.8 Die Parteien entscheiden auch, welche 
Tatsachen bestritten und damit beweisbedürftig werden.9 Beweis erhoben wird 

1 Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 77, Rn. 3. In Familiensachen und 
Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt der Amtsermittlungsgrundsatz, §§ 1 und 26 
FamFG. In Ehesachen gilt der Amtsermittlungsgrundsatz in einer zu Gunsten der Aufrecht-
erhaltung der Ehe eingeschränkten Weise, § 127 FamFG.

2 Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 
72; Katzenmeier, JZ 2002, 533–540, 536; Weyers, in: Dubischar (Hrsg.), Dogmatik und Me-
thode, 193–224, 195.

3 Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 
73; Katzenmeier, JZ 2002, 533–540, 536; Weyers, in: Dubischar (Hrsg.), Dogmatik und Me-
thode, 193–224, 195.

4 Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 
73; Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 97; Weyers, in: Dubischar (Hrsg.), 
Dogmatik und Methode, 193–224, 195.

5 Für seine Geltung trotz Relativierungen etwa Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilpro-
zessrecht, § 77, Rn. 5; Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachver-
haltsaufklärung, 74; Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 97, 101. Für eine Ko-
operationsmaxime anstelle des Beibringungsgrundsatzes aber etwa AK-ZPO/Rüßmann, Vor 
§ 284 ZPO Rn. 3.

6 MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung Rn. 353.
7 Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 

70; Fervers, in: Effer-Uhe/Hoven/Kempny u. a. (Hrsg.), Einheit der Prozessrechtswissen-
schaft? Tagung Junger Prozessrechtswissenschaftler am 18./19. September 2015 in Köln, 85–
97, 85; Gomille, Informationsproblem und Wahrheitspflicht, 35–37; Gottwald, in: Bruns/
Kern/Münch u. a. (Hrsg.), Festschrift für Rolf Stürner zum 70. Geburtstag, 301–313, 305; 
Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 98; Leipold, JZ 1982, 441–448, 441; Ro-
senberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 77, Rn. 13; Stadler, in: Nakamura (Hrsg.), 
Festschrift für Kostas E. Beys, dem Rechtsdenker in attischer Dialektik, 1625–1647, 1629–
1630; Saenger, ZZP 2008, 139–163, 143; Weyers, in: Dubischar (Hrsg.), Dogmatik und Me-
thode, 193–224, 194.

8 Leipold, JZ 1982, 441–448, 441; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 77, 
Rn. 13.

9 Leipold, JZ 1982, 441–448, 441; MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung Rn. 361; Stadler, in: 
Nakamura (Hrsg.), Festschrift für Kostas E. Beys, dem Rechtsdenker in attischer Dialektik, 
1625–1647, 1629–1630.
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grundsätzlich nur, soweit dies von mindestens einer Partei beantragt wird.10 
Außer dem Zeugenbeweis können zwar alle Beweismittel auch von Amts wegen 
erhoben werden,11 aber erstens ist der Zeugenbeweis wohl das praktisch rele-
vanteste Beweismittel. Zweitens machen Gerichte von ihren Beweiserhebungs-
befugnissen, insbesondere von denen nach § 142 ZPO, nur sehr zurückhaltend 
Gebrauch,12 so dass der Grundsatz bedeutsam bleibt. Die Parteien bestimmen 
ferner grundsätzlich13 durch ihr Beweisangebot die Beweismittel, mit denen 
streitiger Vortrag bewiesen wird.14 Das Gericht darf dagegen nicht selbst er-
mitteln.15 Treten bei der Beweisaufnahme neue Tatsachen zu Tage, sind sie von 
Rechts wegen nur zu berücksichtigen, wenn eine Partei sie sich zu eigen macht – 
auch wenn in tatsächlicher Hinsicht davon auszugehen ist, dass die Partei, der 
die Tatsachen günstig sind, genau dies tun wird.16 Welche Partei die Tatsachen 
vorträgt bzw. sich zu eigen macht, ist, außer für die Schlüssigkeitsprüfung,17 un-
erheblich.18

Zur näheren Charakterisierung ist nach seiner überblicksartigen Vorstellung 
klarzustellen, wie sich der Beibringungsgrundsatz von der Dispositionsmaxime 
unterscheidet (§ 2 I. 1.). Die eingangs erwähnte Unsicherheit über seinen Gehalt 
folgt aus der Unsicherheit über seine Rechtsgrundlage (§ 2 I. 2.). Diese Unsicher-
heit ist praktisch relevant, weil der Beibringungsgrundsatz bei der Beantwor-
tung wichtiger konkreter Rechtsfragen den Ausschlag gibt (§ 2 I. 3.). Sie ist aber 
bisher offenbar nicht für besonders problematisch gehalten worden, weil über 
die Rechtfertigung des Beibringungsgrundsatzes weitgehende Einigkeit besteht 
(zu ihr § 2 I. 4.), so dass eine teleologische Konkretisierung möglich erscheint.

10 Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 98; Saenger, ZZP 2008, 139–163, 
143.

11 Vgl. die Ausnahmen §§ 142, 144 ZPO. Bei ihnen „fehlt [es] an dem Erfordernis eines 
Antrags“, MüKo- ZPO/Fritsche, §§ 142–144 ZPO Rn. 9, ferner sogar zur alten Rechtslage vor 
der Reform von § 142 ZPO schon knapp Wieser/Rummer, Grundzüge des Zivilprozessrechts, 
Rn. 163. § 142 ZPO betrifft die Vorlage von Urkunden, § 144 ZPO die Inaugenscheinnahme 
und den Sachverständigenbeweis, damit können alle Beweismittel von Amts wegen erhoben 
werden. Für den Zeugenbeweis fehlt eine entsprechende Vorschrift.

12 Nach Hommerich, Rechtstatsächliche Untersuchung zu den Auswirkungen der Re-
form des Zivilprozessrechts auf die gerichtliche Praxis, 112 f. (die Befragung lief im Sommer 
2005, vgl. S. 38) wenden 95 % der Amtsrichter und 93 % der Landrichter die §§ 142, 144 ZPO 
„selten“ oder „nie“ an.

13 Nämlich abseits der Beweiserhebung von Amts wegen, Leipold, JZ 1982, 441–448, 441.
14 Leipold, JZ 1982, 441–448, 441; Stadler, in: Nakamura (Hrsg.), Festschrift für Kostas 

E. Beys, dem Rechtsdenker in attischer Dialektik, 1625–1647, 1629–1630.
15 Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 98; MüKo- ZPO/Rauscher, Ein-

leitung Rn. 357; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 77, Rn. 2, 8; Stadler, in: 
Nakamura (Hrsg.), Festschrift für Kostas E. Beys, dem Rechtsdenker in attischer Dialektik, 
1625–1647, 1629–1630.

16 MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung Rn. 362; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilpro-
zessrecht, § 77, Rn. 13.

17 MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung Rn. 359.
18 Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 77, Rn. 13.
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1. Die Unterscheidung von Beibringungs- und Dispositionsmaxime

In jüngerer Zeit19 wird der Beibringungsgrundsatz deutlich vom Dispositions-
grundsatz unterschieden.20 Während der Beibringungsgrundsatz die Aufgaben-
verteilung bei der Stoffsammlung betrifft, ordnet der Dispositionsgrundsatz an, 
dass die Parteien frei sind, nach ihrem Willen den Streitgegenstand zu bestim-
men21 und über den Streitgegenstand zu verfügen.22 Im Einzelnen verfügen die 
Parteien über den Streitgegenstand, indem sie mit ihrem Antrag den Prüfungs-
umfang des Gerichts bestimmen, das Gericht durch Klagerücknahme von der 
weiteren Prüfung abhalten oder den Inhalt des Urteils durch Verzicht oder An-
erkenntnis determinieren.23 Die Parteien bestimmen im Rahmen der Dispositi-
onsmaxime „Einleitung, Inhalt, Gang und Beendigung des Verfahrens“.24 An-
schaulich, wenn auch nicht ganz präzise, ist die Dispositionsfreiheit als Freiheit 
zur Verfügung über den Streit als Ganzes bezeichnet worden.25 Es leuchtet 
unmittelbar ein, dass der Dispositionsgrundsatz mit der materiell-rechtlichen 
„Verfügungsfreiheit über private Rechte“, d. h. mit der materiell-rechtlichen Pri-
vatautonomie, korrespondiert.26 Im Rahmen der Dispositionsmaxime entschei-
den die Parteien, ob und wieweit sie ein Recht überhaupt geltend machen bzw. 
sich gegen die Geltendmachung überhaupt verteidigen wollen.

Beibringungsgrundsatz und Dispositionsgrundsatz berühren sich in der Be-
stimmung des Streitgegenstandes. Im zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff 
hängt der Streitgegenstand sowohl vom Antrag als auch vom Tatsachenvortrag 

19 Zumindest war die Unterscheidung 1982 „neueren Datums“, Leipold, JZ 1982, 441–448, 
442.

20 Leipold, JZ 1982, 441–448, 442; MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung Rn. 339; Rosenberg/
Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 76, Rn. 2; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilpro-
zessrecht, § 77, Rn. 12.

21 Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 
70; Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 99; MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung 
Rn. 338, 339.

22 Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 99; MüKo- ZPO/Rauscher, Ein-
leitung Rn. 338; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 76, Rn. 1 f.; Rosenberg/
Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 77, Rn. 12.

23 Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 
70; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 76, Rn. 3–4.

24 MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung Rn. 338. Fervers, in: Effer-Uhe/Hoven/Kempny 
u. a. (Hrsg.), Einheit der Prozessrechtswissenschaft? Tagung Junger Prozessrechtswissen-
schaftler am 18./19. September 2015 in Köln, 85–97, 85 schreibt: „Beginn, Fortgang, Beendi-
gung und Gegenstand“.

25 Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 
70. Nicht ganz präzise erscheint mir diese Formulierung, weil die Parteien eben auch einen 
Teil des Streits für erledigt erklären können.

26 Zitat bei Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 76, Rn. 1. Beckhaus, Die 
Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 70; MüKo- ZPO/
Rauscher, Einleitung Rn. 337. Auch Gaul, AcP 1968, 27–62, 51, der den Dispositionsgrund-
satz aber wohl noch nicht sauber von der Verhandlungsmaxime trennt.
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ab.27 Der Antrag ist Ausdruck der prozessualen Dispositionsfreiheit des Klä-
gers. Aber der Tatsachenvortrag, der den Streitgegenstand mitbestimmt, wird 
nach den Grundsätzen des Beibringungsgrundsatzes Teil des Verfahrens. Ob-
wohl also die Stoffsammlung und so auch der Beibringungsgrundsatz einen ge-
wissen Einfluss auf die Bestimmung des Streitgegenstands haben,28 kann man 
dennoch sinnvoll zwischen Beibringungsgrundsatz und Dispositionsmaxime 
trennen: Die Verfügung über das Begehren durch den Antrag mag den Tatsa-
chenvortrag voraussetzen und im Lichte desselben auszulegen sein; die Disposi-
tion über das Begehren ist aber der Antrag allein. Der Prozessstoff ist allenfalls 
sein Bezugsobjekt. Der Beibringungsgrundsatz kann und sollte daher sauber 
von der Dispositionsmaxime unterschieden werden.

2. Die Rechtsgrundlage des Beibringungsgrundsatzes

Der Beibringungsgrundsatz wirkt normkonkretisierend und auslegungsleitend 
auf die Regeln des Zivilprozesses ein.29 Im Gesetz hat er keine ausdrückliche 
Regelung erfahren.30 Er wird dem Gesetz im Umkehrschluss entnommen:31 So-
weit eine Norm eine Anordnung trifft, die mit dem Beibringungsgrundsatz im 
Widerspruch steht, wird hierin eine Bestätigung des Beibringungsgrundsatzes 
gesehen. Diese Norm werde dadurch erforderlich, dass der Beibringungsgrund-
satz gelte. Zum Beispiel soll sich die Geltung des Beibringungsgrundsatzes per 
Umkehrschluss aus der ausdrücklichen Anordnung der Amtsermittlung für Fa-
miliensachen, §§ 26, 127 FamFG, ergeben.32 Daneben haben einzelne Aspekte 
des Beibringungsgrundsatzes im Gesetz zumindest ansatzweise Ausdruck ge-
funden. § 288 I ZPO regelt, dass zugestandene Tatsachenbehauptungen keines 
Beweises bedürfen, § 138 III ZPO erweitert diese Regelung auf unbestrittene 
Behauptungen. Diese beiden Regelungen sind als Beleg interpretiert worden, 
dass die Parteien bestimmen, welche Tatsachen beweisbedürftig sind, und die 
Stoffsammlung also in ihren Händen liege.33 Die Grundlage erscheint allerdings 
nicht zwingend, denn der Wortlaut des § 288 I ZPO („bedürfen“) legt eigentlich 

27 MüKo- ZPO/Becker-Eberhard, Vor § 253 ZPO Rn. 32.
28 Jauernig, Verhandlungsmaxime, Inquisitionsmaxime und Streitgegenstand, 6.
29 MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung Rn. 336.
30 Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 

71; Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 97; MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung 
Rn. 354.

31 Beckhaus, Die Bewältigung von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 
71.

32 Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 97. Beckhaus, Die Bewältigung 
von Informationsdefiziten bei der Sachverhaltsaufklärung, 71 nennt als weitere Normen, aus 
denen sich der Beibringungsgrundsatz ergeben soll: §§ 128, 138 II, 282, 286, 288, 306, 307, 308, 
313 I Nr. 3, 331 I, 592 S. 1, 616 I, 617 II ZPO.

33 Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 97; Wieser/Rummer, Grundzüge 
des Zivilprozessrechts, Rn. 159.
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ein Ermessen des Richters nahe.34 Hieraus zu folgern, es werde letztlich darauf 
verzichtet, den Beibringungsgrundsatz überhaupt irgendwie stringent aus dem 
Gesetzestext abzuleiten,35 geht vielleicht zu weit. Aber die Schwäche seiner ge-
setzlichen Verankerung bewirkt eine besondere Bedeutung der teleologischen 
Rechtfertigung des Beibringungsgrundsatzes.36

3. Die Wirkung des Beibringungsgrundsatzes

Der Beibringungsgrundsatz ist ein Rechtsprinzip oder auch ein Leitbild, das 
gleichsam hinter vielen konkreten Vorschriften der ZPO liegt und sie zu einem 
stimmigen Ganzen verbindet. Er entfaltet als Systematisierungshilfe erhebliche 
auslegungsleitende Wirkung.37

Weil der Beibringungsgrundsatz sozusagen hinter dem Text liegt, ist er in 
zweierlei Hinsicht unsicher. Sein Gehalt ist unsicher, weil dieser nirgends aus-
drücklich geregelt ist, sondern systematisch erschlossen werden muss. Und 
seine Autorität ist unsicher, weil im Gesetz eine ganze Reihe von Ausnahmen 
zu seiner Geltung geregelt sind, aus denen er sich einerseits im Umkehrschluss 
ergeben soll, zu denen er aber andererseits in Konflikt steht. Ohne eine tiefere 
normative Grundlage ist hier nicht zwischen argumentum e contrario und Ge-
setzesanalogie zu entscheiden. Das sorgt für ganz praktische Schwierigkeiten 
bei der Bestimmung der Aufgabenverteilung zwischen Richter und Parteien bei 
der Tatsachenermittlung im Prozess. Erfasst der Beibringungsgrundsatz seinem 
Gehalt nach viele Situationen und ist seine Autorität hoch, sind die Ausnahmen 
eng auszulegen und müssen in der Regel hinter den Wertungen des Beibrin-
gungsgrundsatzes zurücktreten. Erfasst er dagegen weniger Fälle oder ist seine 
Autorität gering, könnten die Ausnahmen eine größere Wirksamkeit entfalten.

Die normative Wirkung des Beibringungsgrundsatzes wird in vielen dogma-
tischen Diskussionen sichtbar. Die Auslegung von § 138 III ZPO kann sehr un-
terschiedlich ausfallen, je nachdem, ob man dem Beibringungsgrundsatz starke 
oder schwache Autorität bescheinigt. So wird in § 138 III ZPO einerseits gera-
de eine Verankerung des Beibringungsgrundsatzes im Gesetz gesehen, weil er 
dem Richter verbiete zu forschen, soweit eine Partei durch fehlendes Bestrei-
ten zugesteht.38 Wer Richter dagegen eher für berechtigt hält, unbestrittene, 
aber erkanntermaßen wahrheitswidrige Behauptungen zurückzuweisen, rela-
tiviert zur Begründung den Beibringungsgrundsatz.39 Auch in der Diskussi-

34 Scherer, Deutsche Richterzeitung 1996, 58–62, 59.
35 Weyers, in: Dubischar (Hrsg.), Dogmatik und Methode, 193–224, 196.
36 Scherer, Deutsche Richterzeitung 1996, 58–62, 59; Weyers, in: Dubischar (Hrsg.), Dog-

matik und Methode, 193–224, 200.
37 MüKo- ZPO/Rauscher, Einleitung Rn. 336; Weyers, in: Dubischar (Hrsg.), Dogmatik 

und Methode, 193–224, 195.
38 Wieser/Rummer, Grundzüge des Zivilprozessrechts, Rn. 159.
39 Scherer, Deutsche Richterzeitung 1996, 58–62, 60.
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